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197 10.08 Finanz- und Haushaltpläne 

Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2024; Verabschiedung und Publikation 

 

Das seit dem 1. Januar 2018 gültige Gemeindegesetz (GG) enthält in Bezug auf den Finanz- und Auf- 

gabenplan folgende Bestimmungen: 

Zweck und Inhalt 

§ 95. 1 Der Finanz- und Aufgabenplan dient der mittelfristigen Planung und Steuerung der Finanzen und Aufgaben. 

2 Er wird jährlich für mindestens die folgenden vier Jahre festgelegt. Das erste Planjahr entspricht der Budgetvor-

lage. 

3 Er enthält insbesondere: 

a. die finanz- und wirtschaftspolitischen Eckdaten, 

b. die Investitionsplanung, 

c. die Planerfolgsrechnung, 

d. die Planbilanz, 

e. die Plangeldflussrechnung. 

4 Zur Steuerung der Aufgaben ist eine funktional oder institutionell gegliederte Rechnung über die Planjahre zu 

erstellen. 

Zuständigkeit 

§ 96. 1 Der Gemeindevorstand beschliesst den Finanz- und Aufgabenplan. 

2 Er bringt ihn der Gemeindeversammlung oder dem Gemeindeparlament gleichzeitig mit der Budgetvorlage zur 

Kenntnis. 

3 Der Finanz- und Aufgabenplan wird öffentlich aufgelegt. 

 

Der vorliegende Finanz- und Aufgabenplan der Gemeinde Dietlikon wurde durch die Firma swissplan.ch 

erstellt. Er erfüllt die gesetzlichen Anforderungen und Bestimmungen. 

 

 

Beschluss: 

 

1. Der Finanz- und Aufgabenplan 2021 - 2024 der politischen Gemeinde Dietlikon wird gestützt auf 

§ 96 Abs. 1 GG genehmigt. 

 

2. Der Finanz- und Aufgabenplan wird der Gemeindeversammlung vom 07.12.2020 im Sinne von 

§ 96 Abs. 2 GG im Beleuchtenden Bericht in geeigneter Form zur Kenntnis gebracht. 
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3. Der Finanz- und Aufgabenplan wird gestützt auf § 96 Abs. 3 GG zusammen mit den übrigen Ge-

meindeversammlungsakten öffentlich aufgelegt und im Internet publiziert. 

 

4. Mitteilung an: 

- Aktenauflage Gemeindeversammlung 

- Schulpflege (zur Information) 

- Finanzvorstand Marc Schüpbach 

- Rechnungsprüfungskommission 

- Ortsparteien 

- Finanzen 

- Akten 

 

 

 

 

Gemeinderat 

   

Edith Zuber 

Gemeindepräsidentin 

Martin Keller 

Gemeindeschreiber 

Versand:  


